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(3) 1Richtet sich der Einspruch gegen einen Verwaltungsakt, den eine Behörde auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift für die zuständige Finanzbehörde erlassen hat, so entscheidet die zustän-
dige Finanzbehörde über den Einspruch. 2Auch die für die zuständige Finanzbehörde han- 
delnde Behörde ist berechtigt, dem Einspruch abzuhelfen. 

 
§ 368 (weggefallen) 

  
Achter Teil. Straf- und Bußgeldvorschriften; 

Straf- und Bußgeldverfahren 
 

Erster Abschnitt: Strafvorschriften 
 

§ 369 Steuerstraftaten 
(1) Steuerstraftaten (Zollstraftaten) sind: 

1. Taten, die nach den Steuergesetzen strafbar sind, 
2. der Bannbruch, 
3. die Wertzeichenfälschung und deren Vorbereitung, soweit die Tat Steuerzeichen betrifft, 
4. die Begünstigung einer Person, die eine Tat nach den Nummern 1 bis 3 begangen hat. 

(2) Für Steuerstraftaten gelten die allgemeinen Gesetze über das Strafrecht, soweit die Straf-
vorschriften der Steuergesetze nichts anderes bestimmen. 

§§ 368–370 
§ 370 Steuerhinterziehung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige 

oder unvollständige Angaben macht, 
2. die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt 

oder 
3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt 
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervor-
teile erlangt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3)1 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, 
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger (§ 11 Ab-

satz 1 Nummer 2 a des Strafgesetzbuchs) missbraucht, 
3. die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträgers (§ 11 Absatz 1 Nummer 2 a des 

Strafgesetzbuchs) ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, 
4. unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder 

nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt,  
 5. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach Absatz 1 ver-

bunden hat, Umsatz- oder Verbrauchsteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- 
oder Verbrauchssteuervorteile erlangt, oder 

 6. eine Drittstaat-Gesellschaft im Sinne des § 138 Absatz 3, auf die er alleine oder zusammen mit 
nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss ausüben kann, zur Verschleie-
rung steuerlich erheblicher Tatsachen nutzt und auf diese Weise fortgesetzt Steuern verkürzt 
oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 
(4) 1Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht 

rechtzeitig festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorläufig oder unter Vorbe-
halt der Nachprüfung festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung unter 
Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht. 2Steuervorteile sind auch Steuervergütungen; nicht 
gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit sie zu Unrecht gewährt oder belassen werden. 
3Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann erfüllt, wenn die Steuer, auf die sich 
die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Grün-
den hätte beansprucht werden können. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 3, 4 geänd. und Nr. 5 angef. durch G v. 21. 12. 2007 (BGBl. I S. 3198); Satz 2 Nr. 2 und 3 
geänd. durch G v. 20. 11. 2015 (BGBl. I S. 2025); Abs. 3 S. 4 Nr. 4 und 5 geänd., Nr. 6 angef. durch G v. 23. 6. 2017 
(BGBl. I S. 1682). 
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(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr 
oder Durchfuhr verboten ist. 

(6)1 1Die Absätze 1 bis 5 gelten auch dann, wenn sich die Tat auf Einfuhr- oder Ausfuhr- 
abgaben bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verwaltet wer-
den oder die einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation oder einem mit dieser 
assoziierten Staat zustehen. 2Das Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern oder auf die 
in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 über das 
allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. L 9 
vom 14. 1. 2009, S. 12) genannten harmonisierten Verbrauchsteuern bezieht, die von einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verwaltet werden. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes auch für Taten, die 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden. 

§§ 370a, 371 
§ 370 a2 (aufgehoben) 

 
§ 3713 Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung 

(1) 1Wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem 
Umfang die unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die un-
terlassenen Angaben nachholt, wird wegen dieser Steuerstraftaten nicht nach § 370 bestraft. 
2Die Angaben müssen zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart, mindestens aber zu 
allen Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre erfolgen. 

(2) 1Straffreiheit tritt nicht ein, wenn 
1. bei einer der zur Selbstanzeige gebrachten unverjährten Steuerstraftaten vor der Berichtigung, 

Ergänzung oder Nachholung  
 a) dem an der Tat Beteiligten, seinem Vertreter, dem Begünstigten im Sinne des § 370 Ab-

satz 1 oder dessen Vertreter eine Prüfungsanordnung nach § 196 bekannt gegeben worden 
ist, beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekündigten Außenprü-
fung, oder 

b) dem an der Tat Beteiligten oder seinem Vertreter die Einleitung des Straf- oder Bußgeld-
verfahrens bekannt gegeben worden ist oder 

 c) ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung erschienen ist, beschränkt auf 
den sachlichen und zeitlichen Umfang der Außenprüfung, oder 

d) ein Amtsträger zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer Steuerordnungswidrigkeit er-
schienen ist oder 

 e) ein Amtsträger der Finanzbehörde zu einer Umsatzsteuer-Nachschau nach § 27 b des Um-
satzsteuergesetzes, einer Lohnsteuer-Nachschau nach § 42 g des Einkommensteuergesetzes 
oder einer Nachschau nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften erschienen ist und sich 
ausgewiesen hat oder 

2. eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz 
oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdi-
gung der Sachlage damit rechnen musste, 

3. die nach § 370 Absatz 1 verkürzte Steuer oder der für sich oder einen anderen erlangte nicht 
gerechtfertigte Steuervorteil einen Betrag von 25 000 Euro je Tat übersteigt, oder 

4. ein in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bis 6 genannter besonders schwerer Fall vorliegt. 
2Der Ausschluss der Straffreiheit nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und c hindert nicht die 
Abgabe einer Berichtigung nach Absatz 1 für die nicht unter Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und c fallenden Steuerstraftaten einer Steuerart. 

(2 a) 1Soweit die Steuerhinterziehung durch Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Abgabe 
einer vollständigen und richtigen Umsatzsteuervoranmeldung oder Lohnsteueranmeldung began-
gen worden ist, tritt Straffreiheit abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 Nummer 3 bei 
Selbstanzeigen in dem Umfang ein, in dem der Täter gegenüber der zuständigen Finanzbehörde 
die unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen 
Angaben nachholt. 2Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Entdeckung der Tat darauf 
beruht, dass eine Umsatzsteuervoranmeldung oder Lohnsteueranmeldung nachgeholt oder be-
richtigt wurde. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Steueranmeldungen, die sich auf das Kalender-
jahr beziehen. 4Für die Vollständigkeit der Selbstanzeige hinsichtlich einer auf das Kalenderjahr 
bezogenen Steueranmeldung ist die Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung der Voranmel-
dungen, die dem Kalenderjahr nachfolgende Zeiträume betreffen, nicht erforderlich. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 370 Abs. 6 neu gef. durch G v. 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 370 a aufgeh. durch G v. 21. 12. 2007 (BGBl. I S. 3198). 
3 § 371 Abs. 1 bis 3 neu gef. durch G v. 28. 4. 2011 (BGBl. I S. 676); zur Anwendung siehe Art. 97 § 24 EGAO 

(Anhang I Nr. 1); Abs. 1 und 2 neu gef., Abs. 2 a eingef., Abs. 3 Satz 1 geänd., Satz 2 angef. durch G v. 22. 12. 2014 
(BGBl. I S. 2415); Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 geänd. durch G v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe Art. 97 § 1 
Abs. 12 Satz 1 EGAO (Anhang I Nr. 1). 
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(3) 1Sind Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder Steuervorteile erlangt, so tritt für den 
an der Tat Beteiligten Straffreiheit nur ein, wenn er die aus der Tat zu seinen Gunsten hinterzo-
genen Steuern, die Hinterziehungszinsen nach § 235 und die Zinsen nach § 233 a, soweit sie auf 
die Hinterziehungszinsen nach § 235 Absatz 4 angerechnet werden, innerhalb der ihm bestimm-
ten angemessenen Frist entrichtet. 2 In den Fällen des Absatzes 2 a Satz 1 gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass die fristgerechte Entrichtung von Zinsen nach § 233 a oder § 235 unerheblich ist. 

(4) 1Wird die in § 153 vorgesehene Anzeige rechtzeitig und ordnungsmäßig erstattet, so 
wird ein Dritter, der die in § 153 bezeichneten Erklärungen abzugeben unterlassen oder unrich-
tig oder unvollständig abgegeben hat, strafrechtlich nicht verfolgt, es sei denn, daß ihm oder 
seinem Vertreter vorher die Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat be-
kanntgegeben worden ist. 2Hat der Dritte zum eigenen Vorteil gehandelt, so gilt Absatz 3 ent-
sprechend. 

§§ 372–375 
§ 372 Bannbruch 

(1) Bannbruch begeht, wer Gegenstände entgegen einem Verbot einführt, ausführt oder 
durchführt. 

(2) Der Täter wird nach § 370 Absatz 1, 2 bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschrif-
ten als Zuwiderhandlung gegen ein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot mit Strafe oder 
mit Geldbuße bedroht ist. 

 
§ 3731 Gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel 

(1) 1Wer gewerbsmäßig Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben hinterzieht oder gewerbsmäßig durch 
Zuwiderhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 2 In minder schweren Fällen ist die Freiheits- 
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei 

denen er oder ein anderer Beteiligter eine Schusswaffe bei sich führt, 
2. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei 

denen er oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich 
führt, um den Widerstand eines anderen durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhin-
dern oder zu überwinden, oder 

3. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung der Hinterziehung von Ein-
fuhr- oder Ausfuhrabgaben oder des Bannbruchs verbunden hat, eine solche Tat begeht. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) § 370 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 gilt entsprechend. 
 

§ 3742 Steuerhehlerei 
(1) Wer Erzeugnisse oder Waren, hinsichtlich deren Verbrauchsteuern oder Einfuhr- und 

Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union hinterzogen oder 
Bannbruch nach § 372 Abs. 2, § 373 begangen worden ist, ankauft oder sonst sich oder einem 
Dritten verschafft, sie absetzt oder abzusetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) 1Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 2 In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) § 370 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend. 
 

§ 3753 Nebenfolgen 
(1) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen 

1. Steuerhinterziehung, 
2. Bannbruchs nach § 372 Abs. 2, § 373, 
3. Steuerhehlerei oder 
4. Begünstigung einer Person, die eine Tat nach den Nummern 1 bis 3 begangen hat, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 373 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 geänd., Abs. 3 und 4 angef. durch G v. 21. 12. 2007 (BGBl. I S. 3198). 
2 § 374 Abs. 1 geänd., Abs. 2 und 3 eingef., bish. Abs. 2 wird Abs. 4 und neu gef. durch G v. 21. 12. 2007 (BGBl. I 

S. 3198); Abs. 4 geänd. durch G v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2415); Abs. 1 geänd durch G v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
3 § 375 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 geänd. durch G v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
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kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs). 

(2) 1 Ist eine Steuerhinterziehung, ein Bannbruch nach § 372 Abs. 2, § 373 oder eine Steu-
erhehlerei begangen worden, so können 
1. die Erzeugnisse, Waren und andere Sachen, auf die sich die Hinterziehung von Ver-

brauchsteuer oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des 
Zollkodex der Union, der Bannbruch oder die Steuerhehlerei bezieht, und 

2. die Beförderungsmittel, die zur Tat benutzt worden sind, 
eingezogen werden. 2§ 74 a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden. 

§§ 376–379 
§ 3761 Verfolgungsverjährung 

(1) In den in § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 6 genannten Fällen besonders schwerer Steuerhin-
terziehung beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. 

(2) Die Verjährung der Verfolgung einer Steuerstraftat wird auch dadurch unterbrochen, dass 
dem Beschuldigten die Einleitung des Bußgeldverfahrens bekannt gegeben oder diese Bekannt-
gabe angeordnet wird. 

 
 

Zweiter Abschnitt: Bußgeldvorschriften 
 

§ 3772 Steuerordnungswidrigkeiten 
(1) Steuerordnungswidrigkeiten (Zollordnungswidrigkeiten) sind Zuwiderhandlungen, die 

nach [ab 25. 5. 2018: diesem Gesetz oder] den Steuergesetzen mit Geldbuße geahndet werden 
können. 

(2) Für Steuerordnungswidrigkeiten gelten die Vorschriften des Ersten Teils des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten3), soweit die Bußgeldvorschriften [ab 25. 5. 2018: dieses Gesetzes oder] 
der Steuergesetze nichts anderes bestimmen. 

 
§ 3784 Leichtfertige Steuerverkürzung 

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angele-
genheiten eines Steuerpflichtigen eine der in § 370 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig be-
geht. 2§ 370 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 

(3) 1Eine Geldbuße wird nicht festgesetzt, soweit der Täter gegenüber der Finanzbehörde die 
unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen 
Angaben nachholt, bevor ihm oder seinem Vertreter die Einleitung eines Straf- oder Bußgeld-
verfahrens wegen der Tat bekannt gegeben worden ist. 2Sind Steuerverkürzungen bereits einge-
treten oder Steuervorteile erlangt, so wird eine Geldbuße nicht festgesetzt, wenn der Täter die 
aus der Tat zu seinen Gunsten verkürzten Steuern innerhalb der ihm bestimmten angemessenen 
Frist entrichtet. 3§ 371 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 
§ 3795 Steuergefährdung 

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 
2. Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt, 
3. nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder Betriebsvorgänge 

nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig aufzeichnet oder aufzeichnen lässt, verbucht 
oder verbuchen lässt, 

4. entgegen § 146 a Absatz 1 Satz 1 ein dort genanntes System nicht oder nicht richtig verwen-
det, 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 376 neu gef. durch G v. 19. 12. 2008 (BGBl. I S. 2794); zur Anwendung siehe Art. 97 § 23 EGAO (Anhang I Nr. 1); 

Abs. 1 geänd. durch G v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682). 
2 § 377 Abs. 1 und 2 geänd. mWv 25. 5. 2018 durch G v. 17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2541). 
3) Schönfelder Nr. 94. 
4 § 378 Abs. 3 neu gef. durch G v. 28. 4. 2011 (BGBl. I S. 676); zur Anwendung siehe Art. 97 § 24 EGAO (Anhang I 

Nr. 1); Abs. 3 Satz 2 eingef., bish. Satz 2 wird Satz 3 und geänd. durch G v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2415). 
5 § 379 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eingef., bish. Nr. 2 wird Nr. 3 durch G v. 28. 4. 2006 (BGBl. I S. 1095); Abs. 2 Nr. 1 a ein-

gef. durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768); Abs. 1 Sätze 2 und 3 geänd. durch G v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809); Abs. 2 
Nr. 1 b eingef. durch G v. 18. 12. 2013 (BGBl. I S. 4318); Abs. 1 Satz 2 geänd. durch G v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266); 
Abs. 2 Nr. 1 c eingef. durch G v. 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3000); Abs. 1 Satz 1 neu gef., Abs. 4 neu gef. durch G v. 22. 12. 
2016 (BGBl. I S. 3152); Abs. 2 geänd., Abs. 4 neu gef., Abs. 5 bis 7 angef. durch G v. 23. 6. 2017 (BGBl. I S. 1682), zur 
Anwendung siehe Art. 97 § 1 Abs. 12 und § 30 Abs. 1 EGAO (Anhang I Nr. 1). 
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5. entgegen § 146 a Absatz 1 Satz 2 ein dort genanntes System nicht oder nicht richtig schützt 
oder 

6. entgegen § 146 a Absatz 1 Satz 5 gewerbsmäßig ein dort genanntes System oder eine dort 
genannte Software bewirbt oder in den Verkehr bringt 

und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile zu er-
langen. 2Satz 1 Nr. 1 gilt auch dann, wenn Einfuhr- und Ausfuhrabgaben verkürzt werden 
können, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verwaltet werden oder 
die einem Staat zustehen, der für Waren aus der Europäischen Union auf Grund eines Assozia-
tions- oder Präferenzabkommens eine Vorzugsbehandlung gewährt; § 370 Abs. 7 gilt entspre-
chend. 3Das Gleiche gilt, wenn sich die Tat auf Umsatzsteuern bezieht, die von einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union verwaltet werden. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1. der Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig nachkommt, 
1 a. entgegen § 144 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, 

eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erstellt, 
1 b. einer Rechtsverordnung nach § 117 c Absatz 1 oder einer vollziehbaren Anordnung auf 

Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für  
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

1 c. entgegen § 138 a Absatz 1, 3 oder 4 eine Übermittlung des länderbezogenen Berichts oder 
entgegen § 138 a Absatz 4 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig (§ 138 a Absatz 6) macht, 

1 d. der Mitteilungspflicht nach § 138 b Absatz 1 bis 3 nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig nachkommt, 

2. die Pflichten nach § 154 Abs. 1 bis 2 c verletzt. 
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Auflage nach § 120 Abs. 2 

Nr. 4 zuwiderhandelt, die einem Verwaltungsakt für Zwecke der besonderen Steueraufsicht 
(§§ 209 bis 217) beigefügt worden ist. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2 Nummer 1 a, 1 b 
und 2 sowie Absatz 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden, wenn die 
Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 1 c kann mit einer Geldbuße bis zu 
10 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

(6) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6 kann mit einer Geldbuße 
bis zu 25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden 
kann. 

(7) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 1 und 1 d kann mit einer Geldbuße bis 
zu 25 000 Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

 
§§ 380, 381 

§ 380 Gefährdung der Abzugsteuern 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner Verpflichtung, Steuerab-

zugsbeträge einzubehalten und abzuführen, nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro ge-
ahndet werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

  
§ 381 Verbrauchsteuergefährdung 

(1)1 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig Vorschriften der Verbrauch-
steuergesetze oder der dazu erlassenen Rechtsverordnungen 
1. über die zur Vorbereitung, Sicherung oder Nachprüfung der Besteuerung auferlegten Pflich-

ten, 
2. über Verpackung und Kennzeichnung verbrauchsteuerpflichtiger Erzeugnisse oder Waren, die 

solche Erzeugnisse enthalten, oder über Verkehrs- oder Verwendungsbeschränkungen für sol-
che Erzeugnisse oder Waren oder 

3. über den Verbrauch unversteuerter Waren in den Freihäfen 
zuwiderhandelt, soweit die Verbrauchsteuergesetze oder die dazu erlassenen Rechtsverord-
nungen für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweisen. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Siehe auch Art. 97 § 20 EGAO (Anhang I Nr. 1). 
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§ 3821 Gefährdung der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
(1)2 Ordnungswidrig handelt, wer als Pflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegen-

heiten eines Pflichtigen vorsätzlich oder fahrlässig Zollvorschriften, den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen oder den Verordnungen des Rates der Europäischen Union oder der Europäi-
schen Kommission zuwiderhandelt, die 
1. für die zollamtliche Erfassung des Warenverkehrs über die Grenze des Zollgebiets der Euro- 

päischen Union sowie über die Freizonengrenzen, 
2. für die Überführung von Waren in ein Zollverfahren und dessen Durchführung oder für die 

Erlangung einer sonstigen zollrechtlichen Bestimmung von Waren, 
3. für die Freizonen, den grenznahen Raum sowie die darüber hinaus der Grenzaufsicht unter-

worfenen Gebiete 
gelten, soweit die Zollvorschriften, die dazu oder die auf Grund von Absatz 4 erlassenen 
Rechtsverordnungen für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweisen. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, soweit die Zollvorschriften und die dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen für Verbrauchsteuern sinngemäß gelten. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet wer-
den, wenn die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnungen die Tatbestände 
der Verordnungen des Rates der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission, die 
nach den Absätzen 1 bis 3 als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße geahndet werden können, 
bezeichnen, soweit dies zur Durchführung dieser Rechtsvorschriften erforderlich ist und die 
Tatbestände Pflichten zur Gestellung, Vorführung, Lagerung oder Behandlung von Waren, zur 
Abgabe von Erklärungen oder Anzeigen, zur Aufnahme von Niederschriften sowie zur Ausfül-
lung oder Vorlage von Zolldokumenten oder zur Aufnahme von Vermerken in solchen Doku-
menten betreffen.  

§§ 382–384 
§ 383 Unzulässiger Erwerb von Steuererstattungs- und Vergütungsansprüchen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 46 Abs. 4 Satz 1 Erstattungs- oder Vergütungs-
ansprüche erwirbt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 

 
 

[Bis 24. 5. 2018: 
§ 383 a3 Zweckwidrige Verwendung des Identifikationsmerkmals nach § 139 a 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als nicht öffentliche Stelle vorsätzlich oder leichtfertig ent-
gegen § 139 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und § 139 c Abs. 2 Satz 2 die Identifikationsnummer nach 
§ 139 b oder die Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139 c Abs. 3 für andere als die zu- 
gelassenen Zwecke erhebt oder verwendet, oder entgegen § 139 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 seine 
Dateien nach der Identifikationsnummer für andere als die zugelassenen Zwecke ordnet oder für 
den Zugriff erschließt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden.] 

 
 

§ 383 b4 Pflichtverletzung bei Übermittlung von Vollmachtsdaten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer den Finanzbehörden vorsätzlich oder leichtfertig 

 1. entgegen § 80 a Absatz 1 Satz 3 unzutreffende Vollmachtsdaten übermittelt oder 
 2. entgegen § 80 a Absatz 1 Satz 4 den Widerruf oder die Veränderung einer nach § 80 a Ab-

satz 1 übermittelten Vollmacht durch den Vollmachtgeber nicht unverzüglich mitteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld buße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 

 
 

§ 384 Verfolgungsverjährung 
Die Verfolgung von Steuerordnungswidrigkeiten nach den §§ 378 bis 380 verjährt in fünf 

Jahren. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 382 Abs. 1 und Abs. 4 geänd. durch G v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809); die Änderung in Abs. 1 Nr. 1 durch G v. 
25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266) ist nicht ausführbar. 

2 Siehe auch Art. 97 § 20 EGAO (Anhang I Nr. 1). 
3 § 383 a eingef. durch G v. 9. 12. 2004 (BGBl. I S. 3310); aufgeh. mWv 25. 5. 2018 durch G v. 17. 7. 2017 (BGBl. I 

S. 2541). 
4 § 383 b eingef. durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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[ab 25. 5. 2018: 
§ 384 a1 Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 

(1) Vorschriften dieses Gesetzes und der Steuergesetze über Steuerordnungswidrigkeiten fin-
den keine Anwendung, soweit für eine Zuwiderhandlung zugleich Artikel 83 der Verordnung 
(EU) 2016/679 unmittelbar oder nach § 2 a Absatz 5 entsprechend gilt. 

(2) Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes gilt § 41 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 und eine Benachrichti-
gung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen in einem Straf- oder 
Bußgeldverfahren gegen die meldepflichtige Person oder einen ihrer in § 52 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung der meldepflichtigen Person 
verwertet werden. 

(4) Gegen Finanzbehörden und andere öffentliche Stellen werden im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes keine Geldbußen nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 
verhängt.] 

  
Dritter Abschnitt: Strafverfahren 

 
1. Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften 

 
§ 385 Geltung von Verfahrensvorschriften 

(1) Für das Strafverfahren wegen Steuerstraftaten gelten, soweit die folgenden Vorschriften 
nichts anderes bestimmen, die allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich die 
Strafprozessordnung, das Gerichtsverfassungsgesetz und das Jugendgerichtsgesetz. 

(2) Die für Steuerstraftaten geltenden Vorschriften dieses Abschnitts, mit Ausnahme des § 386 
Abs. 2 sowie der §§ 399 bis 401, sind bei dem Verdacht einer Straftat, die unter Vorspiegelung 
eines steuerlich erheblichen Sachverhalts gegenüber der Finanzbehörde oder einer anderen Be-
hörde auf die Erlangung von Vermögensvorteilen gerichtet ist und kein Steuerstrafgesetz ver-
letzt, entsprechend anzuwenden. 

 
§ 3862 Zuständigkeit der Finanzbehörde bei Steuerstraftaten 

(1) 1Bei dem Verdacht einer Steuerstraftat ermittelt die Finanzbehörde den Sachverhalt. 
2Finanzbehörde im Sinne dieses Abschnitts sind das Hauptzollamt, das Finanzamt, das Bundes-
zentralamt für Steuern und die Familienkasse. 

(2) Die Finanzbehörde führt das Ermittlungsverfahren in den Grenzen des § 399 Abs. 1 und 
der §§ 400, 401 selbständig durch, wenn die Tat 
1. ausschließlich eine Steuerstraftat darstellt oder 
2. zugleich andere Strafgesetze verletzt und deren Verletzung Kirchensteuern oder andere öffent-

lich-rechtliche Abgaben betrifft, die an Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder 
Steuerbeträge anknüpfen. 
(3) Absatz 2 gilt nicht, sobald gegen einen Beschuldigten wegen der Tat ein Haftbefehl oder 

ein Unterbringungsbefehl erlassen ist. 
(4) 1Die Finanzbehörde kann die Strafsache jederzeit an die Staatsanwaltschaft abgeben. 

2Die Staatsanwaltschaft kann die Strafsache jederzeit an sich ziehen. 3 In beiden Fällen kann die 
Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit der Finanzbehörde die Strafsache wieder an die Fi-
nanzbehörde abgeben. 

§§ 384a–387 
§ 3873 Sachlich zuständige Finanzbehörde 

(1) Sachlich zuständig ist die Finanzbehörde, welche die betroffene Steuer verwaltet. 
(2) 1Die Zuständigkeit nach Absatz 1 kann durch Rechtsverordnung einer Finanzbehörde für 

den Bereich mehrerer Finanzbehörden übertragen werden, soweit dies mit Rücksicht auf die 
Wirtschafts- oder Verkehrsverhältnisse, den Aufbau der Verwaltungsbehörden oder andere ört- 
liche Bedürfnisse zweckmäßig erscheint. 2Die Rechtsverordnung erlässt, soweit die Finanz- 
behörde eine Landesbehörde ist, die Landesregierung, im Übrigen das Bundesministerium der 
Finanzen. 3Die Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 4Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung 
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf 
eine Bundesoberbehörde übertragen. 5Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf die für 
die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde übertragen. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 384 a eingef. mWv 25. 5. 2018 durch G v. 17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2541). 
2 § 386 Abs. 1 Satz 2 geänd. durch G v. 22. 9. 2005 (BGBl. I S. 2809). 
3 § 387 Abs. 2 Satz 4 eingef. durch G v. 3. 12. 2015 (BGBl. I S. 2178). 
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§ 388 Örtlich zuständige Finanzbehörde 
(1) Örtlich zuständig ist die Finanzbehörde, 

1. in deren Bezirk die Steuerstraftat begangen oder entdeckt worden ist, 
2. die zur Zeit der Einleitung des Strafverfahrens für die Abgabenangelegenheiten zuständig ist 

oder 
3. in deren Bezirk der Beschuldigte zur Zeit der Einleitung des Strafverfahrens seinen Wohnsitz 

hat. 
(2) 1Ändert sich der Wohnsitz des Beschuldigten nach Einleitung des Strafverfahrens, so ist 

auch die Finanzbehörde örtlich zuständig, in deren Bezirk der neue Wohnsitz liegt. 2Ent-
sprechen des gilt, wenn sich die Zuständigkeit der Finanzbehörde für die Abgabenangelegenheit 
ändert. 

(3) Hat der Beschuldigte im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen Wohnsitz, so 
wird die Zuständigkeit auch durch den gewöhnlichen Aufenthaltsort bestimmt. 

 
§ 389 Zusammenhängende Strafsachen 

1Für zusammenhängende Strafsachen, die einzeln nach § 388 zur Zuständigkeit verschiede-
ner Finanzbehörden gehören würden, ist jede dieser Finanzbehörden zuständig. 2§ 3 der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. 

 
§ 390 Mehrfache Zuständigkeit 

(1) Sind nach den §§ 387 bis 389 mehrere Finanzbehörden zuständig, so gebührt der Vorzug 
der Finanzbehörde, die wegen der Tat zuerst ein Strafverfahren eingeleitet hat. 

(2) 1Auf Ersuchen dieser Finanzbehörde hat eine andere zuständige Finanzbehörde die Straf-
sache zu übernehmen, wenn dies für die Ermittlungen sachdienlich erscheint. 2 In Zweifels- 
fällen entscheidet die Behörde, der die ersuchte Finanzbehörde untersteht. 

 
§ 391 Zuständiges Gericht 

(1) 1 Ist das Amtsgericht sachlich zuständig, so ist örtlich zuständig das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk das Landgericht seinen Sitz hat. 2 Im vorbereitenden Verfahren gilt dies, unbeschadet 
einer weitergehenden Regelung nach § 58 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes, nur für die 
Zustimmung des Gerichts nach § 153 Abs. 1 und § 153 a Abs. 1 der Strafprozessordnung. 

(2) 1Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 regeln, soweit dies mit Rücksicht auf die Wirtschafts- oder Verkehrsverhältnisse, 
den Aufbau der Verwaltungsbehörden oder andere örtliche Bedürfnisse zweckmäßig erscheint. 
2Die Landesregierung kann diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 

(3) Strafsachen wegen Steuerstraftaten sollen beim Amtsgericht einer bestimmten Abteilung 
zugewiesen werden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch, wenn das Verfahren nicht nur Steuerstraftaten zum Gegen-
stand hat; sie gelten jedoch nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäubungs-
mittelgesetz darstellt, und nicht für Steuerstraftaten, welche die Kraftfahrzeugsteuer betreffen. 

 
§ 3921 Verteidigung 

(1) Abweichend von § 138 Abs. 1 der Strafprozessordnung können auch Steuerberater, Steuer-
bevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer zu Verteidigern gewählt werden, 
soweit die Finanzbehörde das Strafverfahren selbständig durchführt; im Übrigen können sie die 
Verteidigung nur in Gemeinschaft mit einem Rechtsanwalt oder einem Rechtslehrer an einer 
deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt 
führen. 

(2) § 138 Abs. 2 der Strafprozessordnung bleibt unberührt. 
§§ 388–393 

§ 393 Verhältnis des Strafverfahrens zum Besteuerungsverfahren 
(1) 1Die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und der Finanzbehörde im Besteue-

rungsverfahren und im Strafverfahren richten sich nach den für das jeweilige Verfahren gelten-
den Vorschriften. 2 Im Besteuerungsverfahren sind jedoch Zwangsmittel (§ 328) gegen den 
Steuerpflichtigen unzulässig, wenn er dadurch gezwungen würde, sich selbst wegen einer von 
ihm begangenen Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit zu belasten. 3Dies gilt stets, so-
weit gegen ihn wegen einer solchen Tat das Strafverfahren eingeleitet worden ist. 4Der Steuer-
pflichtige ist hierüber zu belehren, soweit dazu Anlass besteht. 

(2) 1Soweit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht in einem Strafverfahren aus den Steuer-
akten Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die der Steuerpflichtige der Finanzbehörde 
vor Einleitung des Strafverfahrens oder in Unkenntnis der Einleitung des Strafverfahrens in Er-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 392 Abs. 1 2. Halbs. geänd. durch G v. 24. 8. 2004 (BGBl. I S. 2198). 


